
 

116 
 

Art. 16 Schwellenwerte 

1 Die Wahl des Verfahrens richtet sich danach, ob ein Auftrag einen Schwellenwert nach den 
Anhängen 1 und 2 erreicht. Das InöB passt die Schwellenwerte nach Konsultation des Bun-
desrates periodisch gemäss den internationalen Verpflichtungen an. 

2 Bei einer Anpassung der internationalen Verpflichtungen hinsichtlich der Schwellenwerte 
garantiert der Bund den Kantonen die Mitwirkung.  

3 Erreicht der Gesamtwert mehrerer Bauleistungen für die Realisierung eines Bauwerks den 
Schwellenwert des Staatsvertragsbereichs, so finden die Bestimmungen dieser Vereinba-
rung für Beschaffungen im Staatsvertragsbereich Anwendung. Erreichen jedoch die Werte 
der einzelnen Leistungen nicht zwei Millionen Franken und überschreitet der Wert dieser 
Leistungen zusammengerechnet nicht 20 Prozent des Gesamtwerts des Bauwerks, so finden 
für diese Leistungen die Bestimmungen für Beschaffungen ausserhalb des Staatsvertragsbe-
reichs Anwendung (Bagatellklausel).  

4 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs wird das massgebliche Verfahren für Bauleistungen 
anhand des Wertes der einzelnen Leistungen bestimmt. 

  


